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Seilbahn Die Aufarbeitung des
Gondelabsturzes am Titlis ist in
vollemGang.Die«Sonntagszei-
tung» berichtete, dass der Seil-
bahnhersteller Garaventa 2022
eine Nachrüstung an der Klem-
me angeboten habe, um zu ver-
hindern, dass sich Gondeln bei
extremen Ausschlägen vom Seil
lösen. Die Titlis-Bahnen bestä-
tigten, ein Nachrüstungsange-
bot erhalten, aber nicht umge-
setzt zu haben. Nun stellt Gara-
venta klar: Die Nachrüstung sei
gesetzlich nicht vorgeschrieben.
Sie könne «eine Kollision des
FahrzeugsmitderStützebei ext-
rememWindnichtverhindern».
Vielmehr gehe es darum, Mate-
rialschäden zu minimieren.
Eine Rückfrage, was damit ge-
meint ist, blieb unbeantwortet.
Klar ist jedoch: Auch laut der
Schweizerischen Sicherheits-
untersuchungsstelle Sust erhö-
hen Anpassungen am Klemm-
mechanismus die Sicherheit
nicht. Eine Gondel könne bei
starkem Wind gleichwohl ins
Schwanken geraten und beim
Aufprall auf einen Masten vom
Seil gerissen werden. (jus)

Das Genfer Berufungsgericht
verurteilt einenbekanntenSolo-
thurner Anwalt wegen vorsätzli-
cher Tötung zu zwölf Jahren
Haft.Derheute75-jährigeMann
habe seine Ehefrau am frühen
Morgen des 28. Februar 2016 in
Grand-Saconnex GE mit einem
Kissen erstickt, befindet das
Richtergremium im gestern
publizierten Entscheid.

Noch in den Tagen nach
dem Tod gingen alle davon aus,
dass die Frau eines natürlichen
Todes verstorben war. IhrMann
hatte an jenem Februarmorgen
denNotruf gewählt und angege-
ben, seine Frau tot im Schlaf-
zimmer aufgefunden zu haben.
Er entstammt einer einflussrei-
chen Familie, sass in Verwal-
tungsräten mehrerer Bau- und
Immobilienfirmen und leitete
die Geschäftsstelle der Stiftung
für die Renovation der Kaserne
der Päpstlichen Schweizergar-
de. Freundenwar kein Streit des
Paares bekannt.

Doch dann wurde in den Bron-
chien der Toten eine 4,5 Zenti-
meter lange Feder entdeckt; die
Ermittler schwenkten auf die
Piste eines Tötungsdelikts um.
Das Genfer Kriminalgericht
kam 2022 zum Schluss, dass der
mittlerweile nicht mehr ge-
schäftstätige Solothurner seine
Frau erstickt habe. Es verurteilte
ihn zu 13 Jahren Haft.

«Extrem schweres»
Verschulden
Kurz vor dem Berufungsprozess
kam es zur erneuten Wende.
Der mehrfache Grossvater «lüf-
tete» sein Geheimnis: Seine
Frau sei bei einemmissglückten
Sexspiel umsLeben gekommen.
Er habe ihren Mund und ihre
Nasezugehalten,umdenOrgas-
mus zu intensivieren – und dies
aus «Scham» niemandem ge-
sagt. Das Genfer Berufungsge-
richt glaubte dieser Version und
senkte die Haftstrafe auf drei
Jahre. Das Bundesgericht be-
fand jedoch, dass zu viele blinde
Flecken bestehen. Es schickte

den Fall zurück an das Beru-
fungsgericht. Im Oktober fand
der Prozess statt.

Und siehe da: Nun kommen
die Genfer Richter zum Schluss,
dass die Frau von ihrem Mann
doch vorsätzlich getötet wurde.
Sein Verschulden sei «extrem
schwer», heisst es im Urteil. Ex-
perten zufolge sei der Tod der
Frau «langsam und qualvoll»
gewesen. Derweil zeige der Be-
schuldigte kaumEinsicht. Er be-
teuertevorGericht, dasAbleben
seiner Frau während des extre-
men Sexspiels nicht bemerkt zu
haben. Warum glaubt ihm das
Berufungsgericht nicht mehr?

Das Richtergremium hält
fest, dass der Beschuldigte so-
wohl in der ersten Version (na-
türlicher Tod) als auch in der
zweiten (Sexunfall) inkonsistent
argumentiere. So habe der
Mann die Frage unterschiedlich
beantwortet, wann er sich der
Gefahren des Erstickungsspiels
bewusst geworden sei. Auch di-
vergierten seine Aussagen zum
Notsignal, das er angeblich mit

Julian Spörri seiner Frau abgemacht habe für
den Fall, dass sie keine Luft
mehr bekomme. Zwischen den
ZeilendringtderVorwurfdurch:
Wer eine Geschichte erfindet,
verstrickt sich eher in Wider-
sprüche. Die Inkonsistenzen re-
duzierten die Glaubwürdigkeit
des Mannes, heisst es im Urteil,
aber sie vermochten diese nicht
komplett in Frage zu stellen.

Anwältin will
das Urteil anfechten
Entscheidend ist darum für das
Gericht ein zweiter Punkt: Die
Version des Sexunfalls sei nicht
mit dem Verletzungsbild kom-
patibel. Insbesondere habe der
Beschuldigte die Blutergüsse an
den Armen seiner verstorbenen
Frau nicht stichhaltig erklären
können. Für die Richter ist klar:
«Das Opfer wehrte sich gegen
den Beschwerdeführer und
brachte seinenWiderstand zum
Ausdruck.» Dass der Mann be-
hauptet, nichts vom Ersticken
seiner Frau mitbekommen zu
haben, sei auch deshalb un-

glaubwürdig, weil eine Person
beimVerschlucken einer langen
Daunenfeder husten müsse.

Diese Befunde gewichten
die Richterinnen und Richter
stärker als den Umstand, dass
kein offensichtliches Motiv vor-
liegt: weder gebe es Beweise für
einen Streit noch finanzielle
oder gesundheitliche Beweg-
gründe. Das fehlendeMotiv ste-
he einer Verurteilung nicht ent-
gegen, betont das Gericht. Es
gewährt dem Solothurner we-
gen seines Alters und seiner Ge-
sundheitsprobleme eine Reduk-
tion des Strafmasses von drei-
zehn auf zwölf Jahre.

DerMannverbrachtebereits
552 Tage in Untersuchungshaft
und kam gegen die Bezahlung
einer Kaution wieder auf freien
Fuss. Diese Massnahmen blei-
ben bis zur Vollstreckung der
Strafe in Kraft. Das Urteil ist
nochnicht rechtskräftig.DerSo-
lothurner wird es anfechten.
«Das letzte Wort hat das Bun-
desgericht», teilt seineAnwältin
Yaël Hayat mit.

95 Prozent der 25-Jährigen ha-
ben eine Lehre absolviert oder
die Matura im Sack, also einen
Abschluss auf Sekundarstufe II:
Dieses Ziel definierten Bund,
Kantone und Sozialpartner vor
20 Jahren. Erreicht wurde die
Vorgabe noch nie. Jetzt geht es
ineinemder teuerstenBildungs-
systeme der Welt auch noch in
die falscheRichtung,wie der ak-
tuelle Bildungsbericht Schweiz
offenbart. BetrugdieAbschluss-
quote 2016noch91,5Prozent, so
ist sie mittlerweile auf 90,1 Pro-
zent gesunken.

Das bedeutet: Tausende jun-
ge Menschen haben nach der
obligatorischen Schule keine
weiterführende Ausbildung
mehr absolviert. Ausländer (85
Prozent) schneiden etwas
schlechter abals Schweizer (92,1
Prozent). Frappant tief ist der
Wert bei Schülern, die am Ende
der obligatorischen Schule in
Sonderschulen unterrichtet
wurden. Weniger als die Hälfte
schafft eineBerufslehre.Dashat
potenziell negative Folgen für
den ganzen Lebenslauf: Denn
Bildung schützt nicht nur vor
Arbeitslosigkeit und Armut,
sondern sorgt auch dafür, dass
die Menschen gesünder, zufrie-
dener und weniger kriminell
sind.

Weniger Abschlüsse
in der Romandie
Der Bildungsbericht dient den
Behörden als Steuerungsinstru-
ment: Wie lautet jetzt die Be-
standsaufnahme? Besteht ir-
gendwoHandlungsbedarf?Das
Schlimmste wäre, sagte Bil-
dungsminister Guy Parmelin
am Montag vor den Medien in
Bern, «wenn der Bericht ein-
fach in der Schublade ver-

schwinden würde». Es gebe
Entwicklungen, bei denen man
näher hinschauen müsse. So
würden etwa die Lernenden
beim Start in die Berufsausbil-
dung weniger Kompetenzen

mitbringen, gab der SVP-Bun-
desrat zu bedenken. Und er
macht sich Sorgen, weil sich die
Schweiz vom 95-Prozent-Ziel
entfernt: «Wir müssen den
Trend umkehren.»

Kari Kälin

«Wirmüssen
den Trend
umkehren.»

Guy Parmelin
Bildungsminister

DemWirtschaftsminister stiess
vor allem die Grafik ins Auge,
die grosse kantonale Unter-
schiede ans Licht bringt. Ten-
denziell lässt sich sagen: In der
Zentral- und der Ostschweiz ist

die Quote mit einem Abschluss
auf der Sekundarstufe II über-
durchschnittlich hoch, in der
Romandie liegt sie tief, vor al-
lem im Kanton Genf. Parmelin
glaubt, dass sich der Lehrab-
schluss-Röstigraben auch mit
kulturellen Faktoren erklären
lässt. Die Berufsbildung sei
aber entscheidend, um die 95-
Prozent-Marke zu erreichen.
Für Parmelin, der nach der Ma-
tura zuerst eine Bauernlehre
machte und dann das Eidge-
nössische Meisterdiplom in
Weinbau erlangte, bedeutet das
auch, dass die Unternehmen
bei den Eltern Überzeugungs-
arbeit leisten müssen mit der
Stossrichtung: Auch mit einer
Berufslehre kann man in der
Schweiz Karriere machen.

Tendenziell verliert die Be-
rufsausbildung an Terrain. We-
niger als 70 Prozent der Schüler
nehmen nach der obligatori-

schen Schule eine Lehre in An-
griff, 2014waren es noch 73 Pro-
zent. Christophe Darbellay
(Mitte), Walliser Regierungsrat
und Präsident der Konferenz
der kantonalen Erziehungsdi-
rektoren, sieht in der Berufsbe-
ratung Potenzial, um Gegen-
steuer zu geben.

Ein Blick ins Ausland
spricht für die Schweiz
Im internationalen Vergleich
steht die Schweiz freilich nach
wie vor gut da. Die Jugend-
arbeitslosigkeit ist tief, und
städtische Brennpunktquartie-
re, die von Heerscharen pers-
pektivloser Jugendlicher be-
völkert werden, kennen wir
vor allem aus dem Ausland.
Liegt die Latte mit 95 Prozent
vielleicht zu hoch? Das Ziel sei
auf jeden Fall sehr ambitio-
niert, sagt Stefan Wolter, Pro-
fessor für Bildungsökonomie
und Autor des Bildungsbe-
richts. Die Tendenz sei nicht
erfreulich, die Schweiz sei aber
auch nicht abgestürzt, und das
Ziel bleibe erreichbar.

Wie fallen die Reaktionen
aus auf den Bildungsbericht?
Dieter Kläy ist beim Schweizeri-
schen Gewerbeverband für das
Dossier Berufsbildung zustän-
dig. Er sagt: «Die Berufslehre
muss in ihrer Gesamtheit noch
attraktiver und besser darge-
stellt werden.» Man müsse den
Jugendlichen aufzeigen, dass sie
nachder dualenBerufslehre alle
ChancenundAufstiegsmöglich-
keiten hätten, auch dank der
kürzlich imParlament beschlos-
senen Aufwertung der höheren
Berufsbildung.

DerGewerkschaftsbund for-
derte derweil bessere Ausbil-
dungs-undArbeitsbedingungen
für Lehrlinge. Dazu gehörten
auch mehr Ferien.

Berufslehren ermöglichen Karrieren: eine Gärtnerin im letzten Ausbildungsjahr. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Nachrüstung hilft
nicht gegenWindSexunfall-Version widerlegt: Solothurner verurteilt

NeueKehrtwende imFall des bekannten Anwalts: Er wirdwegen Erstickens seiner Frau schuldig gesprochen.

Tausende Junge ohne Lehrabschluss
Der neue Bildungsbericht zeigt: Die Schweiz entfernt sich von ihren Ausbildungszielen. Bundesrat Guy Parmelin will den Trend brechen.


